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Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Landshut für das Haushaltsjahr 2024; 
Rechtsaufsichtliche Würdigung und Genehmigung der Kreditaufnahmen und der Ver-
pflichtungsermächtigungen 
 
Anlage(n) 
1 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 
1 Übersicht über die Ergebnisse der Stadtwerke 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der Stadtrat der Stadt Landshut hat am 15.03.2024 die Haushaltssatzung für das Haushalts-

jahr 2024 beschlossen. Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan samt Anlagen ging am 

21.03.2024 bei der Regierung von Niederbayern ein. Gegen die Festsetzungen bestehen 

keine grundlegenden Bedenken. 

 

1. Genehmigung der Kreditaufnahmen: 

 

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen in der Haushaltssatzung für die Stadt Landshut in 

Höhe von 30.502.500 € wird rechtsaufsichtlich genehmigt. 

 

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen in der Haushaltssatzung für den Eigenbetrieb 

Stadtwerke Landshut in Höhe von 10.710.302 € wird rechtsaufsichtlich genehmigt. 
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2. Genehmigung der Verpflichtungsermächtigungen: 

 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in der Haushaltssatzung für die 

Stadt Landshut in Höhe von 93.300.400 € wird rechtsaufsichtlich genehmigt. 

 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in der Haushaltssatzung für den Ei-

genbetrieb Stadtwerke Landshut in Höhe von 106.014.000 € wird rechtsaufsichtlich geneh-

migt. 

 

3. Haushaltswürdigung: 

 

Der Haushaltsplan der Stadt Landshut für das Haushaltsjahr 2024 ist ausgeglichen. Er 

enthält Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt von 313.956.863 € 

(+4,2 % zum Vorjahr) und Einnahmen und Ausgaben im Vermögenshaushalt von 

102.361.260 € (-18,9 % zum Vorjahr).  

 

Für die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Vermögenshaushalt 

in Höhe von 86.914.970 € ist eine Kreditaufnahme von 30.502.500 € geplant. Davon ent-

fallen 26.350.000 € auf die allgemeinen Verwaltungsschulden und 4.152.500 € auf kosten-

rechnende Einrichtungen sowie das soziale Wohnungsbauprojekt an der Breslauer Straße, 

bei denen der Schuldendienst über Nutzungsentgelte gedeckt wird. Die Nettoneuver-

schuldung im Bereich der Verwaltungsschulden beträgt 13.800.000 €. Die Stadt ordnet 

diese den Ausgaben für den Neubau von zwei Grundschulen und einer Realschule zu. 

 

Nach Art. 71 Abs. 1 GO dürfen Kredite nur für Investitionen und Investitionsförde-

rungsmaßnahmen aufgenommen werden. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen der 

Stadt Landshut für das Jahr 2024 liegt deutlich unter dem Betrag der Nettoinvestitionsaus-

gaben (Investitionsausgaben abzüglich der dafür zweckgebundenen Beiträge und Zuwen-

dungen). 

 

Nach Art. 71 Abs. 2 GO bedürfen die geplanten Kreditaufnahmen der Genehmigung. Die 

Genehmigung soll unter dem Gesichtspunkt einer geordneten Haushaltswirtschaft erteilt 

oder versagt werden. Sie ist in der Regel zu versagen, wenn die Kreditverpflichtungen mit 

der dauernden Leistungsfähigkeit der Stadt nicht im Einklang stehen. Die dauernde 

Leistungsfähigkeit kann als gesichert gelten, wenn die Stadt voraussichtlich in der Lage 

ist, ihren bestehenden Ausgabeverpflichtungen nachzukommen, ihr Vermögen pfleglich 

und wirtschaftlich zu verwalten und die Finanzierungs- und Folgekosten bevorstehender 

notwendiger Investitionen zu tragen. Investitionslasten, die zwangsläufig in späteren Jah-

ren auf die Stadt zukommen, sind zu berücksichtigen (Kreditwesen der Kommunen, 

Nr. 3.3, IMBek vom 05.05.1983, MABl S. 408). 

 

Im Folgenden werden die wesentlichen Anhaltspunkte für die Beurteilung der dauernden 

Leistungsfähigkeit dargestellt (Kreditwesen der Kommunen, Nr. 3.4, a.a.O.). Die Stadt 
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gebnis 2022 konnte die Stadt Landshut die genannten Ausgaben vollständig aus dem be-

reinigten Ergebnis decken. Nach der Haushalts- und Finanzplanung liegen die bereinigten 

Ergebnisse im negativen Bereich und sind daher völlig unzureichend.  

 

Haushaltsentwicklung im Vorjahr: 

 

Nach der vorläufigen Jahresrechnung 2023 ist das Haushaltsergebnis sehr erfreulich aus-

gefallen. Hauptgrund für diese Verbesserung waren überplanmäßige Gewerbesteuerein-

nahmen von rd. 10,4 Mio. €. Die Zuführung zum Vermögenshaushalt lag mit rd. 32,6 Mio. € 

erheblich über dem Planbetrag von rd. 12,3 Mio. €. Die Deckung der ordentlichen Tilgung 

aus der Zuführung war demnach voll gewährleistet. Da zudem ein Teil der veranschlagten 

Investitionsausgaben nicht zur Anordnung kam, mussten der allgemeinen Rücklage nur 

rd. 8,3 Mio. € entnommen werden (statt geplanten rd. 33,8 Mio. €). 

 

Beurteilung der Haushaltslage und der dauernden Leistungsfähigkeit: 

 

Im Verwaltungshaushalt stehen zwar gegenüber der Vorjahresplanung spürbare Zu-

wächse bei den Steuereinnahmen und der Schlüsselzuweisung zur Verfügung. Diese rei-

chen jedoch bei weitem nicht aus, um die Ausgabenmehrungen aufzufangen. Deutliche 

Steigerungen ergeben sich bei den Personalausgaben, bei der Bezirksumlage, bei der Ju-

gendhilfe und der Betriebskostenförderung für Kindertagesstätten. Herausragend ist der 

Anstieg des Defizitausgleichs an das Klinikum um 12,5 Mio. €. Bei den Ausgaben für Un-

terkunft und Heizung nach dem SGB II gibt es dagegen eine leichte Entlastung. Unterm 

Strich muss der Verwaltungshaushalt sogar durch eine geringe Zuführung vom Vermö-

genshaushalt von rd. 0,2 Mio. € ausgeglichen werden. Die Planzuführung zum Vermö-

genshaushalt hat sich danach gegenüber dem Vorjahr um rd. 12,5 Mio. € verschlechtert. 

Die Haushaltslage ist nach der Haushaltsplanung 2024 sehr angespannt. 

 

Der Vermögenshaushalt enthält ein hohes Investitionsvolumen von rd 86,9 Mio. €. Der Ei-

genanteil der Stadt Landshut an diesen Ausgaben beträgt rd. 57,1 Mio. €. Er wird zu 53 % 

über Kreditaufnahmen und zu 47 % über Eigenmittel (Rücklagenentnahme, Verkaufser-

löse) finanziert. Die Deckung der ordentlichen Tilgungsausgaben muss über eine Ent-

nahme aus der allgemeinen Rücklage erfolgen (Ersatzdeckungsmittel nach § 22 Abs. 1 

Satz 2 KommHV-Kameralistik). 

 

Nach den Beurteilungskriterien für die dauernde Leistungsfähigkeit aus der Kreditbekannt-

machung, insbesondere der weit überdurchschnittlichen Belastung aus dem bestehenden 

hohen Schuldenstand, dem Ausschöpfungsgrad der Realsteuern und der im Haushaltsjahr 

und im Finanzplanungsjahr 2025 erforderlichen Zuführung vom Vermögenshaushalt zum 

Ausgleich des Verwaltungshaushalts, ist die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt Lands-

hut als zumindest stark gefährdet anzusehen. Die Genehmigung von Kreditaufnahmen ist 

daher bei der Stadt Landshut im Grunde nicht mehr möglich. Ausnahmen sind nur bei 

Vorliegen ganz besonderer Umstände zulässig (Kreditbekanntmachung Nr. 3.6, a.a.O.) 
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Aus den folgenden Gründen wird die Kreditaufnahme dennoch als genehmigungsfähig be-

trachtet:  

 

• Bei der Stadt Landshut sind bisher die Zuführungen zum Vermögenshaushalt nach den 

Jahresrechnungen stets erheblich höher ausgefallen als nach den vorsichtigen Planungen. 

Die ordentlichen Tilgungen für die bestehende Verschuldung konnten daher nach den 

Rechnungsergebnissen letztendlich doch noch aus der Zuführung zum Vermögenshaus-

halt gedeckt werden. Es erscheint daher die Annahme gerechtfertigt, dass die Stadt den 

Schuldendienst für die bestehende Verschuldung grundsätzlich tragen kann. 

• Die nach der Planung sehr angespannte Haushaltslage ist wesentlich durch den extrem 

hohen Verlustausgleich an das KU Klinikum verursacht. Es ist zu hoffen, dass sich die 

Ertragslage des Klinikums nach Abschluss der Krankenhausreform wieder verbessert.  

• Eine völlige Kreditversagung würde die Stadt bei den Investitionen sehr stark einschrän-

ken. Es ist fraglich, ob sie ihre Pflichtaufgaben dann noch ausreichend erfüllen könnte. 

• Die Nettoneuverschuldung von 13,8 Mio. € wird von der Stadt dem Neubau von zwei 

Grundschulen und einer Realschule zugeordnet. Dieser zeitlich nah beieinanderliegende 

Neubau von drei Schulen aufgrund des starken Bevölkerungswachstums stellt einen 

Grund dar, ausnahmsweise bei der Stadt Landshut eine Nettoneuverschuldung zu geneh-

migen (siehe Haushaltswürdigung vom 25.04.2017).  

 

Die Genehmigung wird daher erteilt. 

 

Die Regierung hat der Stadt aufgrund der Belastung durch die drei Schulneubauten hierfür 

eine Nettoneuverschuldung von insgesamt 45 Mio. € in Aussicht gestellt (siehe Haushalts-

würdigung vom 03.04.2020). In den Vorjahren hat die Stadt davon 11,6 Mio. € bean-

sprucht. In der Haushalts- und Finanzplanung sind bis 2027 die restlichen 33,4 Mio. € ein-

gestellt. Danach ist diese zusätzliche Verschuldung wieder abzubauen. 

 

Unabhängig vom Fortgang der Krankenhausreform hat sich die Stadt Landshut fortlaufend 

um eine Verbesserung ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit zu bemühen. Die Stadt Lands-

hut muss ihre Einnahmemöglichkeiten konsequent und zeitnah ausschöpfen. Bestehende 

freiwillige Ausgaben sind einer kritischen Prüfung zu unterziehen und neue freiwillige Aus-

gaben sind zu vermeiden. Neue Stellen sollten nur noch geschaffen werden, wenn sie zur 

Erfüllung von Pflichtaufgaben unabweisbar sind. 

 

Im Vermögenshaushalt sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von rd. 93,3 Mio. € 

enthalten, die sich mit rd. 54,2 Mio. € auf das Jahr 2025, mit rd. 23,8 Mio. € auf das Jahr 

2026 und mit rd. 15,3 Mio. € auf das Jahr 2027 verteilen. Nach Art. 67 Abs. 4 GO bedürfen 

die Verpflichtungsermächtigungen der Genehmigung, da in den Jahren, zu deren Lasten 

sie eingeplant sind, Kreditaufnahmen vorgesehen sind. Nach der ausgeglichenen Finanz-

planung sind die aus diesen Verpflichtungsermächtigungen resultierenden Ausgaben unter 

Beachtung der von der Regierung vorgegebenen Schuldenobergrenze finanzierbar. Die 

Genehmigung wird daher erteilt. 









- 11 - 

 

 

 

 

 

  

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Haselbeck 
Regierungspräsident   
 
 
 






